
 
 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK                     Nürnberg den 21.05.2025 

3811S-312.08/0001-002-001/7                                                        Telefon: 0911 2000 3210 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 

04/2025 
 

- über die Sperrung der Haltung Eckersmühlen 
- über Einschränkungen des Hafens und der Anlegestellen in Roth 
 
Auf Grund § 1.22 Nr. 2 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (Anlage zur Verordnung zur 
Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 16.12.2011 - BGBI. 2012 Teil I Nr. 1 
S. 2 vom 02.01.2012 - Anlageband), in der aktuell gültigen Fassung, ordnet das Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK an: 
 

§ 1 
 
Wegen einer Triathlon-Veranstaltung wird der Main-Donau-Kanal (MDK), von der Schleuse 
Eckersmühlen (MDK-km 94,93) bis zur Schleuse Hilpoltstein (MDK-km 98,98), für den gesam-
ten Schiffsverkehr wie folgt, vorrübergehend gesperrt: 
am Freitag,  den 04.07.2025   von 06:30 Uhr bis 09:00 Uhr, 
am Samstag, den 05.07.2025  von 06:30 Uhr bis 09:00 Uhr und  
am Sonntag,  den 06.07.2025  von 02:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 
 
Die Sperrstrecke wird mit Zeichen gem. Anlage 7 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung be-
schildert. 
 

§2 
 

Die Veranstaltungsstrecke kann: 
 
am Freitag,  den 04.07.2025  von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr und 
am Samstag, den 05.07.2025  von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
nur nach Weisung durchfahren werden.  
Es kann zu Verzögerungen bei der Fahrt durch die Veranstaltungsstrecke kommen. 

 
§ 3 

 
Die Einsetzstelle für Kleinfahrzeuge bei MDK-km 90,05 Ostseitig ist am 06.07.2025 von 
11:00 Uhr bis 23:00 Uhr vorrübergehend gesperrt. Zusätzliche Beschilderung beachten. 
 

§4 
 
Wegen der Veranstaltung sind die Anlegestellen für Fahrgastschiffe und der Hafen in Roth 
(MDK-km 90,3 – 91,3) am Sonntag, den 06.07.2025 von 04:00 Uhr bis 23:59 Uhr  
landseitig nicht mit Bussen oder Fahrzeugen erreichbar. Es besteht keine Möglichkeit Passa-
giere von oder zu den Anlegestellen zu bringen. Die Zufahrtsstraßen werden weiträumig ab-
gesperrt.  



 
 
 

 
Die Anordnung tritt am 04.07.2025 06:30 Uhr in Kraft und am 06.07.2025, 23:59 Uhr außer 
Kraft.  
 
Im Auftrag  
Göhring 
 


